
BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN EWR-AUSSCHUSSES

Nr. 69/2009

vom 29.  Mai 2009

zur Änderung von Anhang XIII (Verkehr) des EWR-Abkommens

DER GEMEINSAME EWR-AUSSCHUSS —

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum, geändert durch das Anpassungsprotokoll zum Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, nachstehend „Abkom
men“ genannt, insbesondere auf Artikel 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Anhang XIII des Abkommens wurde durch den Beschluss 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.  50/2009 vom
24. April 2009

(1)  ABl. L 162 vom 25.6.2009, S. 31.

 (1) geändert.

(2) Die Verordnung (EG) Nr.  300/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11.  März 2008 über 
gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der Zivil
luftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2320/2002

(2)  ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72.

 (2) ist in das Abkommen aufzunehmen.

(3) Die besondere geografische Lage und die geringe Bevölke
rungsdichte Islands sowie die Zusammensetzung der 
Luftverkehrsflotte für die Inlandsflüge in Island machen es 
erforderlich, dass die Verordnung (EG) Nr. 300/2008 nicht 
für Inlandsflüge auf isländischem Grundgebiet gilt. Die gel
tenden nationalen Sicherheitsvorkehrungen für Inlands
flüge in Island bieten ausreichenden Schutz.

(4) In Hinblick auf die besondere Situation Liechtensteins auf
grund des kombinierten Effekts eines sehr kleinen Hoheits
gebiets, einer besonderen geografischen Struktur und des 
geringen Luftverkehrsaufkommens in Liechtenstein sowie 
aufgrund der Tatsache, dass es keine internationalen Lini
enflüge nach oder aus Liechtenstein gibt und dass die Infra
struktur für die Zivilluftfahrt in Liechtenstein aus einem 
einzigen Hubschrauberlandeplatz besteht, gilt diese Ver
ordnung nicht für die bestehende Infrastruktur der Zivil
luftfahrt im Hoheitsgebiet Liechtensteins.

(5) Mit der Verordnung (EG) Nr.  300/2008 wird die Verord
nung (EG) Nr.  2320/2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates

(3)  ABl. L 355 vom 30.12.2002, S. 1.

 (3) aufgehoben, die in das Abkommen auf
genommen wurde und daher aus diesem zu streichen ist —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Anhang XIII des Abkommens wird wie folgt geändert:

1. Der Text von Nummer 66h (Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 
des Europäischen Parlaments und des Rates) wird durch Fol
gendes ersetzt:

„32008 R 0300: Verordnung (EG) Nr.  300/2008 des Euro
päischen Parlaments und des Rates vom 11.  März 2008 
über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 72).

Die Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkommens mit 
folgenden Anpassungen:

a) Artikel 7 gilt nicht für die EFTA-Staaten.

b) Führt die Gemeinschaft mit einem Drittland Verhand
lungen auf der Grundlage von Artikel  20, um ein 
Abkommen zur Förderung des Ziels einer einmaligen 
Sicherheitskontrolle (‚one-stop security‘) zu schließen, so 
ist sie bestrebt, für die EFTA-Staaten ein ähnliches 
Abkommen mit dem betreffenden Drittland zu erlangen. 
Die EFTA-Staaten werden ihrerseits versuchen, mit Dritt
ländern Abkommen zu schließen, die den von der 
Gemeinschaft mit diesen Ländern geschlossenen 
Abkommen entsprechen.

c) Die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen gel
ten nicht für inländische Luftverkehrsdienste an Flughä
fen im Hoheitsgebiet Islands.

d) Die in dieser Verordnung festgelegten Maßnahmen gel
ten nicht für die derzeitige Zivilluftfahrt-Infrastruktur im 
Hoheitsgebiet Liechtensteins.“

2. Der Text von Anlage 8 wird gestrichen.

Artikel 2

Der Wortlaut der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 in isländischer 
und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts 
der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 30.  Mai 2009 in Kraft, sofern dem 
Gemeinsamen EWR-Ausschuss alle Mitteilungen nach Arti
kel 103 Absatz 1 des Abkommens vorliegen

(*)  Das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde mitgeteilt.

 (
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0072:0072:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:162:0031:0031:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0072:0072:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:355:0001:0001:DE:PDF


L 232/26 DE Amtsblatt der Europäischen Union 3.9.2009

Artikel 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union 
veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 29. Mai 2009.

Für den Gemeinsamen EWR-Ausschuss
Der Vorsitzende
Alan SEATTER


